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Das Substitutionsgesetz der Organisation 

ThemaU.ehe und organl •• Uonawl ••• nachaftllch8 Ein
ordnung 

Das SubstItutIonsgesetz der OrganIsation besagt In ge
satzesmA61ger Wenn-Dann-Formullerung, daß sich In der 
Ausgestaltungsform betrieblicher Regelungen, konkret 
In der F •• Uegung de. Anwendung .. bzw. aeltungs" 
reich. dieser Regelungen, ein umfassend angelegter 
Struklurwandel vollzieht: Infolge der grOSeren AhnIIch· 
kelt (WIederholungscharakter, PerlodlzllAt) bzw. geringe
ren VariabIlItAt betrieblich relevanter Tatbestande (Bear
beitungsvorginge, Verfahren, Materialien, Produkte 
usw.) verdrAngen gene,.Ue Regelungen die weniger ge
nerell konzipierten Regelungen, d.h. die Improvisatori
schen bzw. die fallwel •• n Regelungen (ungebundene 
DiSpositionen). Richtlinien (z. B. fOr die Bewerberaus· 
wahl, LJeferantenbeurtellung), GrundsAtze, allgemeine 
FOhrungs· und ArbeItsanweisungen, Betriebsordnungen, 
allgemeine GeschAftsvertel lungsplAne, Standardbriefe, 
Formulare, Normen usw., die meist schriftlich fixIert wer· 
den (IFormaJlslerung" ), treten an dIe Stelle einzelner per
sOnllcher Weisungen, unstrukturlerter Verhandlungen 
'1nd dgl. Das SubstItutIonsgesetz beschreibt damit den 
Ubergang von einer elnstuf lgodlrekten Aegelungsstruktur 
betrieblicher VorgAnge auf eine zwelstuflg·lndlrekte Re
gelungsslruktur: Die erste Stufe bildet hierbei der Auf
bau von allgemein verwendbaren RegelungspotentIalen 
(Systemgestaltung), die zweite Stufe die laufende An· 
wendung dieser allgemeinen Regelungen (Systemsteue
rung). Implizit Informiert das SubstitutIonsgesetz auch 
aber Anderungen In der Kostenatruktur betrieblicher Re
gelung: eine Zunahme der fixen (Potentlal-)Kosten {z. B. 
Abfassen von FOhrungsgrundsAtzen, Entwurf 'Ion For· 
mularen} gehl Hand In Hand mit einer Abnahme der va
riablen (Anwendungs·)Kosten als dem Ergebnis 'Ion Lern· 
prozessen. 

Dieses SubstilutlonsphAnomen wird entweder als thEK> 
fetlscher Ursache-Wlrkung·Zusammenhang oder als 
technologischer Zlel-Bedlngung·lnstrument-Zusammen· 
hang 'Ion unterschiedlichen Autoren und organisations
wissenschaftlichen Schulen In Impliziter oder expliziter 
Welse behandelt. Die polntlertesta Fassung ( .. Oie Ten· 
denz zur generellen Regelung nimmt mit abnehmender 
VariabIlItAt betrieblicher TatbestAnde zu" ) findet sich bei 

Gutanberg, auf den die Bezeichnung (auch: "SubstItu· 
tlonsprlnzlp") zurOckgeht. Im Rahm8l'l anderer Konzep
tionen und Terminologien Ist von trendml61gen Veranda
rungen In der "Standardisierung" oder " Programmi. 
runo" bzw. von verstlrkter "BOrokretialerung" schlecht
hin die Rede. Eine BeschAftlgung mit dem Substitutions
gesetz wird aussagefAhlger, wenn man sie Im wissen
schaftshistorisch Obergreifenden Kontext vornimmt. Zu
g leich_veranschaulicht ein solches Vorgehen exempla
risch Uberelnstlmmungen und Unterschiede und damit 
das IntegratIonspotential zwischen klassischer (analyti
scher) und moderner (empirischer) Organlsatlonsfor· 
schung. 

Methodologisehe Würdigung 
Das SubstItutIonsgesetz mu6 zunlchst In eine empirisch 
OberprOfbare Form gebracht werden. Nur so kann man 
den Verdacht aus dem Wege raumen, es handele sich 
entweder um ein unbegrondetes (normatives) Postulat 
aus der Denktradition der Organisationsprinzipien oder 
um eine Intuitiv, wenn nicht sogar logisch "selbstver
stlndllche" (tautologische) und damit gehaltlose Aussa
ge. Zu diesem Zweck mOssen alle Modellparameter und 
Parameterbeziehungen rekonstruiert und nach Möglich
keit quantifiziert werden. 

Oie Rekonstruktion deckt drei Kategorien von Modellpa
rametern auf: 1. situative Einfluß.. bzw. BedIngungspara
meter (z. B. VariabIIltat), 2. Instrumentelle Aktions- bzw. 
Strukturparameter (z. B. generelle und fallweise Regelun
gen) und 3. organisatorische Ziel·, Wirkungs- bzw. Effl· 
zlenzparameter (z. B. HOhe der betrieblichen Regelungs
kosten). Eine derartige ModellrekonstruktIon fOrdert das 
VerstAndnls fOr den wichtigen Umstand, da6 alle drei Pa
rameterkategorlen mehrfech besetzt sein kannen. Inner· 
halb der Zielgr06en Interessieren hier neben den mehr· 
stufigen (Instrumentellen) ZlelabhAnglgkelten Infolge In
tervenierender Variablen (,.zwischenwirkungen" ) Insbe
sondere die ZIelkonflIkte Im Rahmen einer mehrfachen 
Zielsetzung. Sie machen die ziel· und bedlngungsgerech· 
le Formulierung organisatorischer Regelungen zu einem 
echten Optimierungsproblem: die Bestimmung des opti
malen GeneralIsierungsgrades vollzJeht sich Im Span
nungsfeld zwischen Stab111tat (Unsicherheits· und Kom-
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plexltAtsraduktlon, Vereinfachung, Spezialisierung, Rau· 
tlnlslerung, ObJektivierung, Gleichbehandlung} einer
seils und Elastlzltat (Flexibilität, InnovationsfAhlgkelt, 
IndividualIsierung) andererseits sowie zwischen Indivl· 
dueller Entscheidungsautonomie (Inlttatlve, Engage
ment) auf der einen Seite und Herrschaft der unpersönli
chen Regelung ("Fremdsteuerung") auf der anderen 
Seite. 

Die erforderliche auantlfllierung betrifft zum einen die 
ordinale oder kardinale Skallerung von Generatltat (All· 
gemeinheit, Extension bzw. Weite des Anwendungsbe
reichs), und zwar nicht nur In sachlicher, sondern zu· 
gleich auch In räumlicher und zeitlicher Hinsicht (z. B. re
lative Dauerhaftigkeit). Erhebliche Schwierigkeiten be
reitet zum anderen die Konzeption eines operatlonalen 
Ähnlichkeits- bzw. HomogenItatsmaßes (wie z. B. bel der 
Cluster-Analyse oderTeliefamllienblldung). Dieses benö
tigt man nicht nur zur Erfassung der (Un-)Ahnllchkelt von 
Bedingungen (Varlabll1tatsgrad betrieblicher .Tatbestan· 
de), sondern auch von Regelungen, weil Gleichartigkeit 
Im strengen Sinne nie gegeben sein kann. Regelungen 
unterscheiden sich - wie wir von der rollenden und fle
xiblen Planung her wissen - formullerungsseltlg nicht 
nur In Ihrer Extension, sondern auch In Ihrer Spezifika· 
tlon: Formulare, Prototypen genereller Regelungen, wel· 
sen bekanntlich durch einzelfallbezogen auszufCliende 
Lacken, unterschiedlich grob bzw. vage definierte Kate
gorien, Alternativen bzw. Verzweigungen u.A. ganz. er· 
hebllche "Splelriume" auf. Selbst bei gleich weitem An· 
wendungsbereich sind generelle Regelungen offenslcht· 
lieh verschieden gut zur Erfassung des Jeweiligen Einzel
falls geeignet. Dieses Flexlbllltatspotential genereller 
Regelungen Ist sowohl In der klassischen als auch In der 
neueren Organisationsforschung (Organisatorische 
Strukturdimensionen .. Standardisierung" und "Formall
slerung") weitgehend unbeachtet geblieben. 

Zur mathematischen bzw. graphischen Abbildung von 
Zusammenhangen, selen es Je-desto-Aussagen oder nu· 
merlsch spezifizierte Funktionen, können unterschied
lich partiell bzw. total konzipierte Modelle zur Anwen
dung gelangen: Zweidimensionale Darstellungen eignen 
sich zunachst zur Abbildung der Beziehungen Innerhalb 
einer Parameterkategorie (Vorbild: Indifferenzkurvenana
lyse). also zwischen den belden Sturkturparametern oder 
zwischen unterschiedlichen Zielen. Zur Erfassung der 
AbhAnglgkelten zwischen den unterschiedlichen Para
meterkategorien empfiehlt es sich, das Verhaitnls von 
generellen zu singularen Regelungen zu einer Struktur· 
kennziffer (Organlsatlons-, Generalisierungs· oder Ratio
nallslerungsgrad) zu verdichten. Der GeneraUslerung. 
grad bringt konkret das VerhAltnls der MAchtlgkelt gene
rell geregelter und fallweise geregelter Tatbestande zum 
Ausdruck. Damit kann man die partiellen ZusammenhAn-

Variabi 1 i tät 

Abb.1 

WISU 1/86 
16 

Genera 1 isierungsgrad 

ge zwischen der Einflu6gr06e "VariabIlItAt" und dem Ge
nerallslerungsgrad (Abb. 1) sowie zwischen dem Genera· 
IIslerungsgrad und den EffIzienzgrOßen (Aegelungspro
ze6kosten In Abb. 2), aber such den Gesamtzusammen
hang zwischen allen drei Parameterkategorien wiederge
ben (Abb. 3). 

Regelungsprozesskosten 

Gesamtrege 1 ungskos ten 

Kosten ::e~,~::::>.~~:::::;~~ fallweisen Kosten der 
Rege 1 un gene re 11 en Rege 1 ung 

Generalisierungsgrad 
Abb.2 

Regelungsprozesskosten 

- - - -",.---

Variabilität 
Abb.3 

Inhaltliche Würdigung 

Genera 1 i s ierungsgrad 

Die Inhaltliche WOrdlgung des SUbslllutionsgesetzes 
setzt zunAchst an der ErfOllthelt der Wenn-Komponente 
("abnehmende VariabIIUAt") an. FOr deren reale Ertallt· 
helt und damit fOr die Wichtigkeit des Gesetzes spre
chen Prozesse der Normung, Konfektlonlerung, Moduls
rlslarung, Ausdehnung von Serlengr06en, verstArkten Ar
beitsteilung usw. Gegen die Relevanz des Gesetzes wer~ 
den PhAnomene wie die erhOhte Umsystemdynamlk 
(technologische und rechtliche Anderungen, verkOrzte 
Produktlebenszyklen usw.), die zunehmende Individual!
tat von Mitarbeitern und Markten sowie verminderte Ar~ 
beltstellung (durch moderne Formen der Arbeltsstruktu
rleTung) und die damit einhergehende hOhere Aufgaben
varletat bzw. -dIversItAt vorgebracht. Ihnen wird man -



vereinfacht ausgedrOckt - weniger durch BOrokratle als 
durch "Adhokratte" gerecht. 

Trotz der erzielbaren und positiv zu bewertenden 
Koordinations- und KomptexltAtsreduktlonseffekte so
wie WIrtschaftlIchkeitseffekte (Kostendegression bel 
häufiger Anwendung einer einmal erstellten Regelung) 
werden auch Zweifel an der Richtigkeit des Gesetzes. 
d.h. an der GOltigkelt des Wenn·Dann-Zusammenhangs, 
geAu6ert . 

HIer wird einmal behauptet, daß neben der Variabilität 
noch weitere situative Elnflu6grOBen wie BetrJebsgrOBe, 
FQhrungsstil und PersOnlichkeltsstruktur der betroffe
nen AufgabentrAger In der Wenn-Komponente barOck
slchtlgt werden sol1len. Eine effiziente Gesamtorganlsa
lIon der Unternehmung setzt sich also Im Zweifel "modu
lar" aus Teilbereichen mit sehr unterschiedlichen (opti
malen) GeneralIsierungsgraden zusammen. So Ist anzu
nehmen, daß der GeneralIsierungsgrad nicht nur mit auf
steigender Hlerarchl.Ebena abnimmt, sondern sich 
auch In einer unterschiedlichen EInrichtungsdauer der 
verschiedenen organisatorischen Einheiten (permanente 
versus temporäre Stellen, z. B. Projektgruppen) nieder
schlAgt Eine Erweiterung der Wenn-Komponente erlaubt 
es außerdem, Verbindungen mit anderen Bereichen des 
dispositiven Faktors (Planung, Anreizsysteme, Koordina
tionsinstrumente, OrganisatIonsstrukturen usw_) herzu
stellen, Innerhalb derer sich ebenfalls systematische 
SubstItutionsprozesse vollziehen. 

Zudem Ist darauf hinzuweisen, daß Probleme der Hand
habung organisatorischer Regelungen nicht vernachlAs
slgl werden dOrfen: Man kann nicht davon ausgehen, daß 
sich der beanspruchte Anwendungsbereich von Regelun
gen Innerhalb von Reorganisationsprozessen "problem
los". d. h_ ohne effIzienzmindernde WiderstAnde oder oh
ne RemanenzerscheInungen ("Erstarrung": "Expan
slons"- und "KontrakUonspfade" fallen nicht zusammen) 
aus- bzw_ abbauen lABt DarOber hinaus wird die Effizienz 
einer generellen Regelung durch Opportunltltskosten 
(etwa entgangene DeckungsbeltrAge bel Auftrags- oder 
Kundenverlust) als Folgeerscheinung von SubsumtIons
fehlern beelnlrAchtlgt: Derartige SubsumtIonsfehler bil
den einen spezifischen Nachteil zwei stufig-Indirekter Re
gelung, Innerhalb derer la geprOfl werden muB, ob eine 
generelle Regelung bzw. welche generelle Regelung aus 
dem Gesamtbestand an Regelungen auf den anstehen
den Einzelfall anzuwenden Ist. Hierbei entsteht das Risi
ko einer Fehldiagnose, wodurch 1.5. einer "Gleichmache-
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rel" bzw. "Behandlung nach Schema" tatSächlich Un
gleiches (z. B. InlAndische und auslandische Kunden, 
IDngere und altere Produkte) gleich behandelt wird. 

Regelungskost en 

Abb ... 

Gesamtkosten 

G opt. 

Opportunitä t s
kos ten 

Regelungs prozesskos ten 

Generali s lerungsgrad 

Schließlich wird bel gleichzeitiger BerOckslchtlgung 
mehrerer - wie erlAutert z. T. konfliktArer Zielsetzungen 
- erkennbar, daB sich dIe aufgaben spezifische EffizIenz 
einer organisatorischen Regelung zunAchst mit zuneh
mendem Generalisierungsgrad verbessert, um sich dann 
unter dem Einfluß von InflexibilItAt, steigenden Opportu
nItätskosten usw. wieder zu verschlechtern (vg!. Rege
lungskosten In Abb. 4). Der optimale Generalisierungs· 
grad (Gopt.), I!lso der Umkehrpu!)kt zwischen Unterorga
nisatIon und Uberorganlsatlon (Uber- bzw. Unterstandar
disierung), läSt sich allerdings beim gegenwArtigen 
Stand der Effizienzforschung nicht bestimmen. Das Sub
stltutlonsgesetz der Organisation liefert folglich keine 
konkrete Handlungsanweisung, sensibilisiert aber als 
"regulative Idee" fOr Probleme bel der Bestimmung ei
nes adAquaten Generalisierungsgrades organisatori
scher Regelungen. 

Prlv.-Doz. Dr. Michael ReiB, Freiburg LBr. 
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Berlin-Heldelberg·New York 1983, S. 239-242; W. HillI 
R. Fehlbaum/P. Ulrlch, Organisationslehre 1, 3. Auf!., 
Bern-Stuttgart 1981, S. 266-297; L Selwert, Das SubstI
tutIonsgesetz der Organisation, In: Wirtschaftswissen
schaftliches Studium, 8. Jg., 1979, S. 76-78 
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